
 

Staatliche Berufsschule II Fürth 
Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung 
 

Universitätsschule, Seminarschule, 
Schule mit Schulprofil Inklusion und Europaschule 

 
Name, Vorname:   Klasse:   
 
Straße:   1. Berufsschultag*:   
 
PLZ, Wohnort:   Bekenntnis:   
 
Geburtsdatum:    Schul-/Berufsabschluss:   
 

*erster Berufsschultag Ihrer Klasse im laufenden Schuljahr oder Ihr erster Schultag, falls Eintritt erst während des Schuljahres 

 
 Antrag auf ABMELDUNG vom Religionsunterricht und TEILNAHME am Ethikunterricht für die 
gesamte Schulzeit an der Ludwig-Erhard-Schule - Staatliche Berufsschule II Fürth, bis auf Widerruf 

 
 

    
Ort, Datum Unterschrift der/des volljährigen Schülerin/s bzw. des/der Erziehungsberechtigten 

 
 

 Antrag auf BEFREIUNG vom Religions-/Ethikunterricht (gem. § 4 Abs. 2 BSO) für die gesamte 
Schulzeit an der Ludwig-Erhard-Schule - Staatliche Berufsschule II Fürth, bis auf Widerruf 

 

  Befreiung vom evangelischen/katholischen Religionsunterricht, gem. § 4 BSO und/oder 
 

  Befreiung vom Ethikunterricht gem. § 4 BSO. 
 
 
 

    
Ort, Datum Unterschrift der/die volljährige Schülerin/s bzw. des/der Erziehungsberechtigten 

 

 Der Ausbildungsbetrieb hat vom Antrag auf BEFREIUNG Kenntnis genommen. 
 

  Durch die Freistellung vom Religionsunterricht/Ethikunterricht entfallen ersatzlos 37 Wochenstunden Unterricht im laufenden Schuljahr. 

 
 

    
Ort, Datum, Unterschrift des/der Ausbilders/in Stempel des Ausbildungsbetriebs 

 
 
 Fachbetreuung Religion/Ethik bzw. Schulleitung 
  

 Die Abmeldung/Befreiung vom Unterricht wird  genehmigt  nicht genehmigt, weil 
  
   

  
 Fürth,     
  Datum Unterschrift und Stempel (Fachbetreuung Religion/Ethik bzw. Schulleitung) 

 
 Die Daten in WebUntis wurden aktualisiert.   

 Datum, Unterschrift 

 
 Die Daten im Schulverwaltungsprogramm wurden aktualisiert.   

 Datum, Unterschrift 

Art. 46 BayEUG: (4): 1Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, ihre Kinder vom Religionsunterricht abzumelden. 2Nach Vollendung des 18. 
Lebensjahres steht dieses Recht den Schülerinnen und Schülern selbst zu. 

Art. 47 BayEUG: Ethikunterricht 
 (1) Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, sind verpflichtet, am Ethikunterricht … 

teilzunehmen. 
§27 BaySchO: (3) 1Die Abmeldung vom Religionsunterricht bedarf der Schriftform. 2Sie muss … innerhalb der ersten zwei Wochen nach 

Unterrichtsbeginn ab dem laufenden Schuljahr erfolgen. 

Hinweis: Die Befreiung ist nur möglich für: 
- Schülerinnen und Schüler mit Hochschulzugangsberechtigung (Fachhochschulreife, Abitur) 
- Schülerinnen und Schüler, die zu Beginn des Schuljahres (01.08.) das 21. Lebensjahr vollendet haben und den mittleren 

Bildungsabschluss besitzen 
- Schülerinnen und Schüler mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und die den mittleren Bildungsabschluss besitzen. 
- Als Nachweis muss eine Kopie der Dokumente (z.B. Abiturzeugnis, etc.) als Anlage beigefügt werden! Der Antrag ist 

fristgerecht und vollständig einzureichen! 


